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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 88/609/EWG des Rates vom 24. November 1988 zur Begren
zung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft

\

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 336 vom 7. Dezember 1988)

Seite 3, Artikel 2 Nummer 10 :

anstatt : „ab dem 1 . Juli 1987"
muß es heißen : „vor dem 1 . Juli 1987".

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 3825/88 der Kommission vom 30. November 1988
zur Festlegung der vollständigen Fassung der ab 1 . Januar 1989 geltenden Nomenklatur der

Ausfuhrerstattungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 341 vom 12. Dezember 1988)

Seite 7 :

anstatt :

„ 1006 30 63 — — — — mittelkörniger 1006 30 63 000"

muß es heißen :

„1006 30 63 mittelkörniger :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 5 kg oder weniger

— anderer

1006 30 63 100

1006 30 63 900":

anstatt :

„ 1006 30 94 mittelkörniger 1006 30 94 000"

muß es heißen :

„ 1006 30 94 mittelkörniger :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht von 5 kg oder weniger

— anderer

1006 30 94 100

1006 30 94 900"


